
   

 
Allgemeine Verkaufs- und Werkleistungsbedingungen  der Firma Mechatronic AG (AGB) 

Stand 01/2009  Mechatronic AG, Wittichstrasse 2, D-64295 Darmstadt  

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Unsere Verkaufs- und Werkleistungsbedingungen 
(nach-folgend „AGB“ genannt) gelten ausschließlich; 
entgegenstehende oder von unseren AGB 
abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren AGB abweichender Bedingungen des 
Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos 
ausführen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 
Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

(3) Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern im 
Sinne von § 14 BGB sowie gegenüber juristischen 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen. 

§ 2 Angebot und Vertragsunterlagen 

(1) Ist eine Bestellung als Angebot  zu qualifizieren, so 
können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen. 

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Vor ihrer Weitergabe an Dritte 
bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung. 

§ 3 Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, 
ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in 
Rechnung gestellt. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren 
Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe 
am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung 
gesondert ausgewiesen. 

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher 
Vereinbarung. 

(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb 
von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 
Es gelten die gesetzlichen Regeln des 
Zahlungsverzugs. 

(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen 
dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 
anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht. 

§ 4 Leistungszeit und -umfang 

(1) Der Beginn der angegebenen Leistungs- bzw. 
Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus. 

(2) Die Einhaltung unserer Leistungs- bzw. 
Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Mitwirkungspflichten 
des Kunden voraus.  

(3) Wird die Lieferung oder Leistung durch Umstände, die 
wir nicht zu vertreten haben, beispielsweise durch 
Vorkommnisse höherer Gewalt, wie Streik, Brand, 
Wasserschäden, Stromsperrungen, Betriebsstörungen, 
behördliche Maßnahmen, Aussperrung, 
Materialmangel oder anderer unabwendbarer 
Ereignisse - auch wenn sie bei unseren Lieferanten 
oder deren Unterlieferanten eintreten - ganz oder 
teilweise verzögert, so sind wir berechtigt, die 
Leistungszeit um die Dauer der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlaufzeit zu verlängern oder 
wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die 
Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der 
Kunde nach angemessener Nachfristsetzung 
berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils 
vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die 
Leistungszeit oder werden wir von unserer 
Verpflichtung frei, so kann der Kunde hieraus keine 
Schadensersatzansprüche herleiten.  

(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte 
bleiben vorbehalten. 

(5) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (4) vorliegen, 
geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung der Werk- bzw. Kaufsache 
in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser 
in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

(6) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für 
jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer 
pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 
0,5% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 
5% des Lieferwertes. 

(7) Wir sind zu Teillieferungen und -leistungen jederzeit 
berechtigt. Diese Berechtigung erstreckt sich auch auf 
eine Abrechnung der Teillieferung. 

(8) In allen Fällen, in denen es durch ein Verschulden des 
Kunden nicht zur Fertigstellung oder Lieferung des 
Vertragsgegenstandes kommt, hat der Kunde die 
vereinbarte Vergütung zu entrichten. Das gleiche gilt, 
wenn der Kunde den Umfang des Auftrages nach 
Empfang der Auftragsbestätigung reduziert. Wir 

müssen uns in diesem Fall jedoch dasjenige 
anrechnen lassen, was wir in diesem Fall an 
Aufwendungen ersparen, durch anderweitige 
Verwendung unserer Arbeitskraft erwerben oder zu 
erwerben böswillig unterlassen. 

(9) Zusatzleistungen sowie Änderungen des beauftragten 
Leistungsumfangs sind gesondert zu beauftragen und 
zu vergüten. Als Zusatzleistungen in diesem Sinne 
gelten insbesondere diejenigen Leistungen, die zur 
Anpassung der Vertragsleistung entgegen der 
Spezifikation und den Vorgaben der Arbeitsgrundlage 
des Kunden durchgeführt werden sollen bzw. müssen. 

(10) Sind wir verpflichtet, den Vertragsgegenstand nach 
Vorgaben des Kunden (Zeichnungen, Modelle, Muster, 
Skizzen, etc.) zu liefern, so steht der Kunde dafür ein, 
dass Schutzrechte Dritter, wie Patente, Gebrauchs- 
oder Geschmacksmuster und sonstige Schutz- und 
Urheberrechte, hierdurch nicht verletzt werden. Im 
Falle der schuldhaften Pflichtverletzung ist der Kunde 
verpflichtet, uns von etwaigen Ansprüchen Dritter auf 
erstes Anfordern freizustellen. 

§ 5 Gefahrübergang 

(1) Die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung des 
Leistungsgegenstandes geht auf den Kunden über, 
sobald die Abnahme des Werkes erfolgt ist bzw. die 
Sendung an die den Transport ausführende Person 
übergeben worden ist.  

(2) Bei Abholung oder Eigenorganisation des Transports 
durch den Kunden geht die Gefahr mit der Meldung 
der Versandbereitschaft auf den Kunden über.  

(3) Nach Gefahrübergang trägt der Kunde die Gefahr für 
jede Art des Verlustes oder der Beschädigung des 
Liefergegenstandes oder des Leistungsgegenstandes. 
Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die 
Lieferung durch eine Transportversicherung 
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der 
Kunde. 

§ 6 Mängelansprüche und Haftung 

(1) Mängelansprüche setzen voraus, dass der Kunde 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Bei einem Werkvertrag findet 
§ 377 HGB analoge Anwendung. Der Kunde hat nach 
Gefahrübergang bzw. Abnahme des Produktes dieses 
unverzüglich auf seine Funktionsfähigkeit zu 
untersuchen und uns festgestellte Mängel sowie 
verdeckte Mängel nach deren Entdeckung 
unverzüglich, spätestens innerhalb einer Frist von 7 
Tagen, schriftlich anzuzeigen.  

(2) Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir nach unserer Wahl 
zum dreimaligen Versuch der Nacherfüllung in Form 
einer Mangelbeseitigung oder einer Neulieferung bzw. 
einer Neuherstellung berechtigt. Im Fall der 
Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung oder der 
Neuherstellung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck 
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht 
dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem 
anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde 
berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend 
macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzen; auch in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine 
wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die 
Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren 
Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen 
durfte. 

(6) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(7) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 
Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.  

(8) Die Lieferung gebrauchter Waren oder Gegenstände 
erfolgt unter Ausschluss jeglicher Mängelhaftung. 

(9) Die Verjährungsfrist bei einem Lieferregress nach den 
§§ 478, 479 BGB bleibt unberührt. 

(10) Werden unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen 
nicht befolgt, Änderungen an den Produkten 
vorgenommen, Teile ausgewechselt oder 
Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den 
Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede 
Gewährleistung, wenn der Kunde eine entsprechende 
substantiierte Behauptung, dass ein Mangel hierauf 
beruht, nicht widerlegt.  

(11) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in 
diesem § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss, wegen sonstiger 

Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche 
auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. Diese 
Begrenzung gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines 
Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung 
Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

(12) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch 
im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 7 Sicherheiten und Eigentumsvorbehalt 

 (1) Wir behalten uns das Eigentum an den 
Liefergegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen 
aus dem Geschäftsverhältnis vor. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den 
Liefergegenstand zurückzunehmen. In dieser 
Zurücknahme durch uns liegt ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme des 
Liefergegenstandes zu dessen Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Kunden – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – anzurechnen. 

(2) Der Kunde ist  verpflichtet, den Liefergegenstand 
pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, 
diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat 
uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO 
erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, 
uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im 
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er 
tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt) 
unserer Forderung ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der 
Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. 
Der Kunde ist verpflichtet, uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner sowie alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben auf Anforderung 
mitzuteilen. 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch 
den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die 
Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, 
einschließlich MWSt) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.  

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, 
einschließlich MWSt) zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt 
die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

(7) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen ab, die 
durch die Verbindung der Kaufsache mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten 
auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als 
der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; 
die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
uns. 

(9) Im Falle einer Lieferung ins Ausland sind wir 
berechtigt, vom Kunden zum Zwecke der Besicherung 
unserer Zahlungsansprüche die Übergabe einer 
unbefristeten, selbstschuldnerischen Bürgschaft einer 
Großbank unter Zugrundelegung des Rechts der 
Bundesrepublik Deutschland in Höhe des 
Rechnungswertes zu verlangen. 

§ 8 Gerichtsstand – Erfüllungsort 

 (1) Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz 
Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden 
auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die 
Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist uns 


